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Bei Rückzonung gibt’s kaum Geld
21 Gemeinden müssen Land rückzonen. Die Chancen, entschädigt zu werden, stehen für die Betroffenen schlecht.

Niels Jost

Es ist dicke Post, welche zahlrei-
che Luzerner Grundeigentümer
in den letzten Wochen von ihrer
Gemeindeerhaltenhaben.Denn
ihr Grundstück muss aufgrund
derübergeordnetenGesetzevon
Bund und Kanton rückgezont
werden. Das heisst, es wird von
der Bauzone in die Landwirt-
schafts- oder in die Grünzone
umgezont; einGebäudedarfda-
rauf nicht mehr gebaut werden –
das Land verliert damit an Wert.

Total müssen 67,25 Hekta-
renLand in21 Gemeindenrück-
gezont werden (Ausgabe vom
31. Januar). Das Thema ist emo-
tional – und bewegt auch die
Politik. Die Kantonsräte Urs
Marti (CVP, Zell) und Armin
Hartmann (SVP, Schlierbach)
haben nun je eine Anfrage dazu
eingereicht. Letzterer wollte
etwa wissen, wie viele der
Grundstücke überhaupt die Be-
dingungenerfüllen, füreineEnt-
schädigung in Frage zu kom-
men.DieAntwortderRegierung
fällt für die Betroffenen ernüch-
ternd aus: «Das dürfte nur für
eineMinderheitaller rückgezon-
ten Flächen der Fall sein.»

StrengeRichtlinienbei
RechtaufEntschädigung
Weiter schreibt der Regierungs-
rat,dassbeiEntschädigungszah-
lungen stets der Einzelfall be-
urteilt werde. Die Entscheidung
liege schliesslich bei der Schät-
zungskommissionoderallenfalls
bei den Gerichten. Dabei werde
geprüft, ob es sich beim rückge-
zonten Land um eine materielle
Enteignung handle. Nur dann
habe man allenfalls Anspruch
auf eine Entschädigung. Aller-
dings betont der Regierungsrat
auch hier, dass nach bisheriger
Rechtssprechung der Gerichte
die Voraussetzungen für eine
Entschädigung aufgrund einer
materiellen Enteignung «hoch»
sind. Konkret müssten folgende
drei Bedingungen erfüllt sein:

— Das Grundstück ist überbau-
bar oder durch die Kanalisation
grob erschlossen.

— Das Grundstück liegt «weit-
gehend» im überbauten Gebiet.

— Für die Erschliessung und
Überbauung des Grundstücks
hat der Eigentümer schon «er-
hebliche Kosten» aufgewendet.

WiederRegierungsratgehtauch
Armin Hartmann davon aus,
dassnurwenigeGrundstückeall
diese Kriterien erfüllen. Er kriti-
siert daher die «bisherige res-
triktive Rechtssprechung».
Hartmann: «Aus juristischer
Sicht gibt es nichts zu bemän-
geln,doch icherhoffemirbeider
Umsetzung eine faire Entschä-
digung für all jene Grundeigen-
tümer, welche ein Anrecht dar-
aufhaben.»Wievielmanfürein
rückgezontes Stück Land erhält,

kann nicht generell gesagt wer-
den. Im Einzelfall wird geklärt,
welchen Wert das Grundstück
vor der Rückzonung hatte, ver-
glichen mit dem Wert, welchen
das Grundstück als «blosses»
Landwirtschaftsland aufweist.

Die Land-Preise unterschei-
den sich von Gemeinde zu Ge-
meinde und je nach Lage stark.
Auf Anfrage heisst es beim
Schweizerischen Verband der
Immobilienwirtschaft (SVIT),
dass erschlossenes Bauland in
einer Luzerner Landgemeinde
schnell mal zwischen 400 und
1000 Franken pro Quadratme-
ter kosten kann. Der Wert von
Landwirtschaftsland hingegen
liegt bei wenigen Franken bis
höchstens 50 Franken pro Qua-
dratmeter.

«Wertverlust vonbis zu
95 Prozentmöglich»
Diese Zahlen zeigen: «Die Ein-
busse für betroffene Eigentümer
ist massiv», sagt Christian Mar-
bet, Präsident der Zentral-
schweizer Sektion des SVIT.
«Man kann durchaus von einer
Reduktion des Landwertes von
bis zu 95 Prozent sprechen.»
Marbet betont aber auch, dass
es durchaus Gründe gibt, wieso
bestimmte Grundstücke zurück-
gezont werden. «Die Rückzo-
nungen erfolgen üblicherweise
nur dann, wenn die jeweiligen
Eigentümer nicht innert ‹nütz-
licher Frist› ein Bauprojekt in die
Wege leiten oder in Aussicht
stellen. Oft sind es Personen,
welche das Land eher als Kapi-
talanlage halten.» Zudem kom-
me es bei solchen Grundstücken
auch deshalb nicht zu einem
Bauprojekt, weil es sich nicht um
Land an einer guten Lage hand-
le oder andere Probleme be-
stehen, wie beispielsweise eine
fehlende Erschliessung oder ein
Waldabstand. «Wenn nämlich
die Lage gut wäre und die Vor-
aussetzungen für die Bebaubar-
keit stimmen, wäre normaler-
weise schon längstens jemand
bereit, ein Projekt zu realisie-
ren», so Marbet.

Gemeinden tragen
keineKosten
Bei all jenen Grundstücken je-
doch, welche die Entschädi-
gungskriterien erfüllen, dürften
die Wertverluste schnell im
sechs- oder siebenstelligen Be-
reich liegen. Das Geld für die
Entschädigungen stammt aus
einem kantonal verwalteten
Fonds, der durch die sogenann-
te Mehrwertabgabe gespiesen
wird und dereinst 110 bis
140 Millionen Franken schwer
sein soll. Die Gemeinden tragen
also keine Kosten. Gemäss dem
Kanton sind zwar schon Mittel
in den Fonds geflossen, doch es
werde noch mehrere Jahre dau-
ern, bis eine «substanzielle Äuf-
nung» erreicht worden ist.

ANZEIGE

Bei Rückzonungen von Bauland geht es um Emotionen – und sehr viel Geld. Symbolbild: Keystone

Diebe ergaunern
Ware im Wert von
112000 Franken

Luzern Ein tüchtiges Trio war
daamWerk:DreiMännermach-
ten sich bis zu ihrer Festnahme
Ende Januar 2017 in den Kanto-
nen Aargau, Luzern und Solo-
thurn an Mehrfamilienhäusern
zu schaffen. In 13 von 15 Fällen
mit Erfolg. Erbeutet haben sie in
gut sieben Wochen ein Delikts-
gut in der Höhe von insgesamt
rund 112 000 Franken. Sicher-
gestellt wurden etwa zahlreiche
Halsketten, Ohrstecker und eine
Damenarmbanduhr.

Ein Weissrusse, möglicher-
weise der Kopf der Bande, ist
nun vom Luzerner Kriminalge-
richt rechtskräftig verurteilt
worden. Unter anderem wegen
gewerbs- und bandenmässigen
Diebstahls, mehrfacher Sachbe-
schädigung, mehrfachen Haus-
friedensbruchs und rechtswidri-
gen Aufenthalts kassiert der
40-Jährige eine Gefängnisstrafe
von 4 Jahren und 6 Monaten.
Angerechnet werden ihm 925
Tage, die er bereits abgesessen
hat. Zudem wird der Weissrus-
se, der sich derzeit im vorzeiti-
gen Strafvollzug befindet, für
zehn Jahre des Landes verwie-
sen. An Geschädigte aus der Re-
gion hat er mehrere tausend
Franken Schadenersatz zu be-
zahlen. Auch die Gerichtskosten
von knapp 23000 Franken wer-
den ihm überwälzt.

Hotelzimmerander
AutobahnalsZentrale
Die Einbrecher gingen stets
gleich vor: Ihr Hauptquartier
war ein Hotelzimmer nahe der
Autobahn im Kanton Solothurn.
Von dort aus steuerten sie
Mehrfamilienhäuser in eher ab-
gelegenen Quartieren an. Die
Objekte hatten sie zuvor aus-
spioniert. Meldete sich nach
dem Klingeln niemand, betra-
ten sie das Haus – falls nötig
auch gewaltsam.

Vom Beschuldigten, der of-
fenbar nie eine Ausbildung ab-
solviert hat, gehe «eine beacht-
liche kriminelle Energie» aus, so
das Gericht. Der verheiratete
Vater einer Tochter, mehrfach
einschlägig vorbestraft, scheint
kein einfacher Zeitgenosse zu
sein: Im Strafverfahren zeigte er
sich unkooperativ, verweigerte
konsequent die Aussage.

Im Juli 2016 war der Weiss-
russe vom kantonalen Amt für
Migration aus Luzern ausge-
grenzt worden. Dass er dagegen
verstiess, konnte ihm mehrfach
nachgewiesen werden, etwa
aufgrund von DNA-Spuren an
den Tatorten. Weiter wurde er
im Dezember 2016 auf der Zug-
strecke Hochdorf-Gelfingen
beim Schwarzfahren erwischt.
Bestätigt ist auch, dass sich der
Beschuldigte damals mit dem
Handy über den Antennen-
standort Ermensee ins Schwei-
zer Mobiltelefonnetz einge-
wählt hatte.

Evelyne Fischer

So können sich Grundeigentümer wehren

Grundeigentümer, deren Land
rückgezont werden muss, kön-
nen sich auf juristischem Weg
dagegen stemmen. Die Rückzo-
nungen werden grundsätzlich im
Ortsplanungsverfahren der Ge-
meinde umgesetzt. In diesem
Verfahren können sich Betroffe-
ne mehrfach wehren:

— Einsprache gegen allfällige
kommunale Planungszone
— Einsprache während der öf-
fentlichen Auflage der Ortspla-
nung

— Verwaltungsbeschwerde
beim Regierungsrat nach der
Ortsplanungsrevision
— Verwaltungs- und/oder Bun-
desgerichtsbeschwerde gegen
den Regierungsratsentscheid

Doch die Praxis zeigt: Diesen lan-
gen, juristischen Weg müssen
Grundeigentümer nicht zwin-
gend gehen. Möglich ist, dass die
Gemeinde mit den Betroffenen
vorgängig eine Einigung findet
und allenfalls Ersatzzahlungen
oder Realersatz leistet. (jon)

Diese Woche im

«Es braucht keine Vaterfigur»

Beat Züsli und Martin Merki erklären
im Interview, weshalb sie der bessere
Stadtpräsident sind, ihre Position zum
Kanton und weshalb die Stadt keinen
Stadtvater mehr braucht.

RRoger Erni in den Stttaddtrat
DDer Steilpass für Kriens

Jetzt ist Zeit für Rotscher –
mit Freude und
Überzeugun

Artin Fuga, Kriens – Einwohnerratskandidat,
Familienvater, Fuga Parkett und Bodenbelägeerrni-kr.ch

und
ng.

LUZERNER MONATSMARKT
An der Bahnhofstrasse und auf dem Jesuitenplatz stadtluzern.chMittwoch, 4. März 2020
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Freiamt

SeilziehenumSNB-Millionen
Finanzdirektor RetoWysswill dasGeld derNationalbank zur Konsolidierung verwenden – zumUnmut der Linken.

Dominik Weingartner

Es sinderfreulicheNachrichten,
die den Kanton Luzern gestern
ausBernerreicht haben:Diebe-
reits Anfang Januar verkünde-
tenAusschüttungenvon64Mil-
liardenFrankenvonderSchwei-
zerischen Nationalbank (SNB)
verdoppeln sich für Luzern fast
auf 127,8 MillionenFranken für
dieses Jahr.

Laut Finanzdirektor Reto
Wyss (CVP) ist dies der höchste
Betrag, den der Kanton Luzern
im Rahmen der normalen
SNB-Ausschüttungen je erhal-
ten hat. Nur Anfang der Nuller-
jahre, alsdieSNB imgrossenStil
Gold verkaufte und ein Teil des
Erlöses den Kantonen zukom-
men liess, habeesmehrGeldge-
geben. Mit einer Ausschüttung
in dieser Höhe habe man nicht
rechnen können, soWyss.

Schuldenreduktionum
100MillionenFranken
DochwasmachtderKantonnun
mit dem unverhofften Geldse-
gen?FürFinanzdirektorWyss ist
klar: «MitdenzusätzlichenGel-
dern sollen die Kapitalbasis des
Kantons gestärkt und Schulden
abgebaut werden.» Im Budget
2020 ist eine Nettoverschul-
dungvon179MillionenFranken
budgetiert. Mit dem zusätzli-
chen SNB-Geld könnten «rund
90 bis 100Millionen Franken»
abgebaut werden, so Wyss.
«Daswäre ein grosser Schritt.»

Anders sieht das die SP:
«Wenn der Kanton trotz Nega-
tivzinsen weiterhin prioritär
Schuldenabbaubetreibt, verliert

er viel Geld», sagt Kantonsrat
Michael Ledergerber (Luzern).
Zudemverpasse es der Kanton,
dieLuzernerWirtschaft zu stüt-
zen,die sich«angesichtsdesCo-
rona-Virus mit grossen Risiken
konfrontiert» sehe. Statt Schul-
denabbau fordern die Sozialde-
mokraten einen Strauss an
Massnahmen: Entlastung von
Einzelpersonen bei der Prä-
mienverbilligung, eine Weiter-
bildungsoffensive für vonKurz-
arbeit Betroffene, Entlastung

der Gemeinden bei den Ergän-
zungsleistungen sowie die Äuf-
nung eines Klimafonds.

Klima:Wysswill auf
Planungsberichtwarten
Finanzdirektor Wyss dagegen
mahnt zurZurückhaltung:«Ein-
maliges Geld soll man nicht für
wiederkehrende Ausgaben ver-
wenden», sagt er. Der Kanton
könnenichtdamit rechnen,dass
die SNB-Ausschüttungen inden
nächsten Jahren in einer ähnli-

chen Grössenordnung erfolgen
würden. Und zur Forderung
nach einemKlimafonds sagt er:
«Zurzeit wird zum Klima ein
Planungsbericht erstellt. Liegt
dieservor, könnenMassnahmen
definiert undMittel gesprochen
werden.» Es sei falsch, Geld zu
verteilen, bevor eine «vertiefte
politische Diskussion» darüber
stattgefunden habe, soWyss.

Verbesserungder
Investitionsfähigkeit
Rückendeckung erhält der Re-
gierungsrat von seiner Partei.
CVP-Präsident Christian Inei-
chen fordert einen «behutsa-
men» Umgang mit den
SNB-Millionen.«Begehrlichkei-
ten für neue Ausgaben in die
eine oder andere Richtung sind
verfehlt», sagt er. Stattdessen
gelte es, dieFinanzen zukonso-
lidieren und Schulden abzu-
bauen. «Dies ermöglicht auch
den geforderten Freiraum für
die diversen anstehenden
Grossinvestitionen im Kanton
Luzern», so Ineichen. Gemeint
mit denGrossprojekten sindda-
mitunteranderemdieneuezen-
traleVerwaltung inEmmenoder
das geplante Sicherheitszent-
rum in Rothenburg, die in den
nächsten zehn Jahren realisiert
werden sollen.

Auch Reto Wyss sagt, dass
dieSNB-Millionenwichtig seien
für die Verbesserung der Inves-
titionsfähigkeit des Kantons.
ZudemgebedasGeld«Vertrau-
en in der Bevölkerung, dass Lu-
zern in der Lage ist, solche
Grossprojekte zu realisieren»,
so der Finanzdirektor.

SNB-Ausschüttungen
an den Kanton Luzern

2020 127,8 Millionen

2019 63,9 Millionen

2018 63,9 Millionen

2017 55,2 Millionen

2016 32 Millionen

2015 64 Millionen

2014 0

2013 32 Millionen

Quelle: Kanton Luzern

Geldsegen aus Bern: Der Kanton erhält 127,8Millionen Franken von der Nationalbank. Symbolbild: Keystone

Brand:Mutter
undKindevakuiert
Beromünster Gestern Morgen
ist ineinerWohnungeinesZwei-
familienhauses in Beromünster
einFeuerausgebrochen.EinBe-
wohner konnte sich über das
Hausdach inSicherheit bringen,
schreibt die Luzerner Staatsan-
waltschaft in einer Mitteilung.
Eine Mutter und ihr 4-jähriges
KindwurdenvonderFeuerwehr
Michelsamt und von der Feuer-
wehr Region Sursee aus dem
Gebäude evakuiert.

AlledreigerettetenPersonen
wurdenvomRettungsdienst 144
zur Überprüfung ihres Gesund-
heitszustandes ins Spital ge-
bracht. Die Brandursache ist
noch offen. Branddetektive der
Luzerner Polizei haben die Er-
mittlungenaufgenommen. (zfo)

Kantonsstrasse
wird saniert
Triengen AufderKantonsstras-
se in der Gemeinde Triengen,
im Strassenabschnitt Grund bis
Hubel, werdenEinzelmassnah-
men und bauliche Reparaturen
ausgeführt.DieArbeiten starten
amMontag,9.März,unddauern
voraussichtlich bis Ende Mai
2020, wie die Dienststelle Ver-
kehr und Infrastruktur gestern
mitteilte.NebstErneuerungvon
Entwässerungsleitungen und
Schachtabdeckungen werden
auch Reparaturen am Belag
durchgeführt.

Der Verkehr wird während
der Bauzeit einspurig geführt
und mittels Lichtsignalanlage
oderVerkehrsdienst geregelt.Es
kann laut Mitteilung zu Warte-
zeiten kommen. Die Arbeiten
sindwitterungsabhängig. (zim)

AchtMillionenfürdieneueSinserUmfahrung
DieGemeinde Sins stehtmit der Jahresrechnung und einemCashflow von über 3Millionen Franken gesund da.

Die Jahresrechnung 2019 der
Gemeinde Sins schliesst mit
einem Mehrertrag von 2,687
Millionen Franken ab, der zur
Vorfinanzierung der Südwest-
umfahrung verwendet wird.
Budgetiert worden war ein
Mehrertrag und entsprechend
die Einlage in die Vorfinanzie-
rung von 473300Franken. Der
hoheMehrertrag sei hauptsäch-
lich auf ausserordentliche Steu-
ereinnahmen sowohl bei den
Einkommens- und Vermögens-
steuern als auch bei den Nach-
und Strafsteuern zurückzufüh-
ren, hält der Gemeinderat fest.

WeitereVerbesserungensei-
endurch tiefereBeiträge anden
Kanton fürdieLehrerbesoldung
und weniger Ausgaben für So-
zialhilfe, aber auch durch ver-
schiedene Minderaufwände in
allenBereichen entstanden.

22MillionenFranken
Kredit imBaubewilligt
Die Selbstfinanzierung (Cash-
flow) liegt aufgrund des guten
Abschlussesmit 3,651Millionen
Franken ebenfalls über dem
Budgetwert. In der Bilanz ste-
hen3,631MillionenFrankenaus
kumulierten Überschüssen zur

Deckung von künftigen Auf-
wandüberschüssen zur Verfü-
gung. Die Vorfinanzierung der
Südwestumfahrungbeläuft sich
aktuell auf 8,116 Millionen
Franken.

Die Investitionsrechnung
verzeichnetNettoausgaben von
2,273 Millionen Franken. Die

Nettoschuld beträgt Ende
Rechnungsjahr 5,505Millionen
Franken und hat gegenüber
dem Vorjahr um 1,412 Millio-
nenFranken abgenommen.Die
Pro-Kopf-Verschuldung nahm
entsprechend um 330 auf 1279
Franken ab.Der Selbstfinanzie-
rungsgrad lag bei 160 Prozent.

DasGesamtvolumender bewil-
ligten Kredite im Bau (Schul-
haus Letten, Sportanlage Let-
ten, Südwestumfahrung, Kno-
ten Eichfeld, Flur- und
Güterstrassen) beträgt 22 Mil-
lionen Franken und wird die
Nettoverschuldung in Zukunft
wieder negativ beeinflussen.

ZusätzlicheEinnahmen
undSpezialfinanzierung
DieSpezialfinanzierungAbwas-
serbeseitigung verzeichnet we-
gen tieferer Ausgaben für In-
genieurhonorare und höherer
Benützungsgebühren sowie

RückerstattungennachHavarie-
fällen einen Mehrertrag von
69475 Franken, der als Einlage
in die Verpflichtung verbucht
wird.FürdieGEP-Massnahmen
wurden764056Franken inves-
tiert, und es konnten 190163
Franken Kanalisationsan-
schlussgebühreneingenommen
werden. Das Nettovermögen
verringert sichumdenFinanzie-
rungsfehlbetrag von 250309
Franken und beträgt per Ende
Jahr 5,556Millionen Franken.

DasAbfall-Gesamtergebnis
istnachwievorpositiv
Der Ertragsüberschuss bei der
Abfallwirtschaft liegt bei 15 770
(Budget: +22 300)Franken.Die
sinkenden Preise für den Ver-
kauf der verschiedenen Abfall-
arten – vor allem Alteisen und
Karton – beeinflussten das Er-
gebnis negativ. Da jedoch auch
weniger an kostenintensiven
Abfallarten wie Sperrgut oder
Bauschutt gesammeltwurde, ist
das Ergebnis nach wie vor po-
sitiv. Das Nettovermögen be-
trägt per Ende des Jahres 2019
414866 Franken.

Eddy Schambron

Nordportal der Südwestumfahrung Sins: Die Gemeinde hat schon
8Millionen Franken dafür bereit. Bild: Eddy Schambron

MurianerHilfe
fürBurkinaFaso
Muri DerreformierteFrauenver-
ein Muri informiert am 4.März
um19.30 UhrüberseinEntwick-
lungskonzept im Centre St.Be-
noît in Burkina Faso, wo ein
SchulzentrumfürKinderbedürf-
tiger Familien entsteht. Brigitte
Keusch, Gründerin des Vereins
«Zukunft fürBurkinaFaso»,be-
richtet im Saal der ref. Kirche
Muri, Maiholzstrasse 24, von
zehn Jahren Vereinsgeschichte
sowievomAufbaudesZentrums.
Eine Anmeldung ist nicht erfor-
derlich, derEintritt ist frei. (sez)

Betreuung für
dieWanderwege
Sins DerVereinAargauerWan-
derwege betreut das Wander-
wegnetz im Kanton Aargau und
suchtnunimGebietSins–Abtwil–
Dietwil–Oberrüti–Mühlaueinen
Helfer oder eine Helferin für
Kontrolle und Instandhaltung
derSignalisationderWanderwe-
ge sowie das Freischneiden der
schmalen Wege an einigen Ta-
gen imJahr. Interessiertemelden
sichbeimVereinAargauerWan-
derwege unter der Telefonnum-
mer062 723 89 63. (sez)

2,6
Millionen Franken
beträgt das Plus der
Jahresrechnung 2019.

1279
Franken beträgt neu die
Pro-Kopf-Verschuldung

(–300 Franken).


